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§ 1 N am e, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den N amen „Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist M ünster. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zw eck des Vereins 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zw ecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zw ecke“ der Abgabenordnung 1977. Er ist um die Pflege kul-
tureller W erte bemüht. 

(2) Zw eck des Vereins ist die Förderung des Lesens und Schreibens der in der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden Kinder, Jugendlichen und Erw achsenen deutscher und nicht-
deutscher M uttersprache sow ie die Förderung des Grundbildungsbereichs. Dieses Ziel soll 
insbesondere mit H ilfe der folgenden M aßnahmen verw irklicht w erden: 

 

1.     Aufbau eines bundesw eiten Kooperationsverbundes zur Förderung der Alphabetisierung   

        und Grundbildung in der bildungspolitischen Information und Interessenvertretung 

� Kooperation zw ischen den in der Alphabetisierung tätigen Personen, Institutionen, Be-
hörden, Verlagen etc. 

� Öffentlichkeitsarbeit 

� w issenschaftliche Forschung 

� Entw icklung und Verbreitung von Unterrichtsmaterialien und  

� pädagogischer Fortbildung. 

 

2. Bereitstellung von Informationen und Beratung für bildungspolitische Entscheidungsträger 
zur Unterstützung der Interessen lese- und schreibunkundiger M enschen und der in der Al-
phabetisierung engagierten Einrichtungen und Personen. 

3. Entw icklung und Unterstützung von M aßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der 
Alphabetisierung, um ein öffentliches Bew usstsein für die Problematik zu entw ickeln sow ie 
die Zugangsmöglichkeiten zu H ilfsangeboten für Betroffene zu verbessern. 

4.   Unterstützung und Initiierung w issenschaftlicher Grundlagen- und Handlungsforschung im 
Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung sow ie Förderung von Publikationen in die-
sem Bereich. 

5. Unterstützung präventiver M aßnahmen im schulischen und sozialen Bereich. 

6. Unterstützung von Aktivitäten mit dem Ziel, die Literalität der in der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden Bevölkerung zur erhalten und zu erw eitern. 

7.  Bundesw eite Förderung und Verbreitung des pädagogischen und technischen W issens für 
alle in der Alphabetisierung Tätigen durch Förderung von Bildungs- und Informationsveran-
staltungen sow ie Förderung der Produktion und Verbreitung von M aterialien, die die Al-
phabetisierungsarbeit pädagogisch und technisch unterstützen.  

8. Unterstützung von M odellvorhaben, die einen Beitrag zur qualitativen und quantitativen 
Verbesserung der Alphabetisierungsarbeit in der Bundesrepublik leisten. 

 

 



 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenw irtschaftliche Interes-
sen. 

(2) M ittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zw ecke verw endet w erden. Die M it-
glieder erhalten keine Zuw endungen aus M itteln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zw ecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt w erden. Die M itglieder erhalten bei 
ihrem Ausscheiden aus dem Verein keine Anteile aus dem Vereinsvermögen. 

 

§ 4 M itgliedschaft und M itgliedsbeiträge 

 

(1) Jede natürliche und juristische Person kann M itglied des Vereins w erden. 

(2) Der Eintritt in den Verein ist jederzeit per schriftlicher Beitrittserklärung möglich. 

(3) Die M itgliedschaft erlischt durch 

a) Tod 

b) Austritt aus dem Verein 

c) Ausschluss 

d) 2 ausstehende Jahresbeiträge. 

(4) Der Austritt aus dem Verein ist zum Quartalsende durch schriftliche Kündigung an den 
Vorstand 1 W oche vor Quartalsende möglich. 

(5) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands, w enn ein w ichtiger Grund vorliegt. 
Das von einem Ausschluss betroffene M itglied kann innerhalb von 3 W ochen beim Vor-
stand schriftlichen W iderspruch einlegen, über den die M itgliederversammlung endgültig 
entscheidet. 

(6) M itgliedsbeiträge können auf Antrag beim Vorstand erlassen w erden. 

(7) Ehrenmitglieder, die als solche vom Vorstand des Vereins erklärt sind, sind voll stimmbe-
rechtigt. 

(8) Fördernde M itglieder, die als solche in den Verein eingetreten sind, haben kein Stimmrecht. 
Auf Antrag erfolgt eine Umw andlung vom fördernden M itglied zum M itglied bzw . umge-
kehrt. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind 

1. die M itgliederversammlung 

2. der Vorstand 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 6 M itgliederversam m lung 

 

(1) Die M itgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. 

(2) Eine außerordentliche M itgliederversammlung muss ferner vom Vorstand einberufen w er-
den, w enn das Interesse des Vereins dies erfordert oder w enn mindestens 10 M itglieder des 
Vereins unter Angabe des Grundes eine Einberufung verlangen. 

(3) Die M itgliederversammlungen w erden vom Vorstand schriftlich mit einer Einladungsfrist 
von 4 W ochen zum Versammlungstermin unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Vereinsmitglieder können per Post oder per E-M ail eingeladen w erden. 

(4) Anträge zur Tagesordnung können von jedem M itglied gestellt w erden und sind von der 
M itgliederversammlung zu behandeln. 

(5) Die M itgliederversammlung beschließt über alle ihr zur Beschlussfassung vorliegenden An-
träge, insbesondere über 

a) W ahl und Entlastung des Vorstandes 

b) Genehmigung des Haushaltsplanes (insbesondere Umfang von Veranstaltungen mit ver-
schiedenen Lerngruppen für ein Jahr) 

c) W ahl des Rechnungsprüfers 

d) Satzung und Satzungsänderung 

e) Auflösung des Vereins 

f) die Höhe der M itgliedsbeiträge. 

(6) Die M itgliederversammlung ist mit den erschienenen M itgliedern beschlussfähig. Beschlüs-
se erfolgen mit einfacher M ehrheit der von den anw esenden M itgliedern abgegebenen gül-
tigen Stimmen. 

(7) Auflösung des Vereins und Satzungsänderungen können nur mit einer M ehrheit von 3/4 der 
in der M itgliederversammlung anw esenden M itglieder beschlossen w erden. Der Beschluss 
kann nur nach Ankündigung in der Einladung zur M itgliederversammlung nach § 6 Abs. 3 
gefasst w erden. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind der Einladung im W ortlaut 
beizufügen. 

 

§ 7 Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 5 bis 9 M itgliedern. 

(2) Die Vorstandsmitglieder w erden von der M itgliederversammlung für die Dauer von einem 
Jahr gew ählt. W iederw ahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur N euw ahl im Amt. 

(3) Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein nach außen hin vertreten. Vorstandsmitglieder 
und M itglieder, die für den Verein Fahrten unternehmen, haben Anspruch auf Erstattung 
ihrer Reisekosten. 

(4) Der Vorstand leitet und vertritt den Verein nach M aßgabe der Satzung sow ie der Beschlüs-
se der M itgliederversammlung und übernimmt die organisatorische Arbeit. Seine Aufgaben 
sind insbesondere 

a) die Aufstellung des Haushaltsplanes jew eils für das kommende Geschäftsjahr sow ie die 
Abfassung des Jahresberichtes und des Rechnungsabschlusses. 

b) die ordnungsgemäße Verw altung des Vereinsvermögens 



c) die Vorbereitung und Durchführung der M itgliederversammlung sow ie die Erstellung ei-
nes Programmvorschlages für das Geschäftsjahr. 

d)die Beschlussfassung über Ordnungen des Vereins. 

(5) Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit eine Vorstandssitzung einberufen. 

(6) Der Vorstand ist dann beschlussfähig, w enn alle Vorstandsmitglieder mindestens zw ei W o-
chen vor der Vorstandssitzung hierzu schriftlich bei Angabe der Tagesordnung eingeladen 
w urden. 

(7) Beschlüsse können auch schriftlich herbeigeführt w erden. 

(8) Das einladende Vorstandsmitglied führt das Protokoll. 

(9) Bei schriftlichen Beschlüssen teilt das einladende Vorstandsmitglied den anderen Vor-
standsmitgliedern das Beschlussergebnis schriftlich mit. 

(10)  Der Vorstand trifft seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anw esenden Vorstandsmit-
glieder. 

(11)  Der Vorstand w ird ermächtigt, besondere Vertreter i. S. des § 30 BGB bestellen zu können. 

 

§ 8 Auflösung des Vereins 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei W egfall seines steuerbegünstigten 
Zw eckes fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 
an eine steuerbegünstigte, besonders anerkannte Körperschaft der öffentlichen Kulturpfle-
ge oder an eine gemeinnützige Einrichtung im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zw ecke“ der Abgabenordnung, die sich um die Pflege kultureller W erte bemüht.  


